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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

7cfe fem feäz'g, werzfee üfemnäcfev 62
Jafere a/t imJ /efee m/Y memer
scfewer feefezWertezz Mzäfer (97)
zusammen. Dz'e Posten tez'Zen wie
Zw meiner grossen Enftäuscfenng
fea/n n//n ein 7?en/enfeesc/ze/£7, tier
wofei nur Leäz'ge so freien feann.

7cfe feafee immer gearfee/YeZ, immer
ez'nfeezafe/t; t/nä nt/n erfea/te ic/z afe

Januar Fr 7296.-, efczzu eine ganz
fe/eine Pension von Pr 260.-. Mei-
zze Mutter fear ein Einfommen von
Pr 2700.—. SoZ/te iefe niefer mefer
az'feezYen feönnen, feäYfe iefe äann
vvofe/ eine Cfeance, Prgänzungs/ez-
srzzngen zn feezz'efeen? Meine
sefewer inva/z'Je Mzerier woZ/te nie
GeZä von irgendeiner soziaZen 7n-

sririzrion. 7/äfte Sie wofeZ Ansprucfe
atz/ die 7/iZ/Zosenentscfeä'dignng?
/efe feafee Pr 7 S 000.- Prspartes.
Fönnte man mz'cZz feeZangen, wenn
iefe davon ferauefee? Wie wäre es
mir einer Leiferenfe?

Im Gegensatz zu Fürsorgeleistun-
gen, die immer auch die Zivilrecht-
liehe Unterstützung der Familien-
angehörigen sowie die individuel-
le Bedürftigkeit zu beachten ha-
ben, handelt es sich bei der Ergän-
zungsleistung (EL) und der Hilflo-
senentschädigung (HE) um Versi-

cherungsleistungen, die ausgerich-
tet werden können, wenn die gene-
rellen, im Gesetz umschriebenen
wirtschaftlichen oder gesundheit-
liehen Voraussetzungen durch die
versicherte Person erfüllt werden.
Da die Ansprüche der Sozialversi-
cherung grundsätzlich aufgmnd
der persönlichen wirtschaftlichen
Verhältnisse der einzelnen Versi-
cherten berechnet werden, ist eine

getrennte Beantwortung für Sie
und für Ihre Mutter erforderlich.

Voraussetzungen für
Ergänzungsleistungen

Was die Ansprüche Ihrer Mutter
anbelangt, so verfüge ich über zu
wenig konkrete Hinweise, um ein-
gehend zu antworten. Immerhin
erscheint mir denkbar, dass Ihre
Mutter die Voraussetzung für eine
EL bereits erfüllen könnte, da ne-
ben der Miete z.B. auch die Kran-
kenkassenprämie für eine EL als

Angaben im Rahmen des Gesetzes

angerechnet werden und zudem
allfällige ungedeckte Krankheits-
kosten (Selbstbehalte, Zahnarzt-
kosten usw.) im Rahmen einer
«einfachen und zweckmässigen
Versorgung» zurückerstattet wer-
den können. Aufgrund der vorlie-
genden Angaben empfehle ich Ih-
nen, eine Anmeldung für EL durch
Ihre Mutter aufjeden Fall einzurei-
chen, damit eine verbindliche Be-
rechnung erfolgen kann.

Voraussetzung für
Hilflosenentschädigung
Ob Ihre Mutter heute die Voraus-
Setzung für eine HE erfüllt, er-
scheint mir eher fraglich, da dafür
nach geltendem Recht eine Hilflo-
sigkeit «schweren Grades» vor-

ausgesetzt wird; für weitere Aus-
künfte steht Ihnen sicher der Haus-

arzt zur Verfügung, und bei Bedarf
können Sie bei der AHV-Aus-
gleichskasse, welche die AHV-
Rente Ihrer Mutter ausbezahlt, ein

besonderes Anmeldeformular be-

ziehen, damit der Anspruch aufHE
verbindlich abgeklärt werden
kann.

Ergänzungsleistungen:
Erwerbseinkommen werden
nur teilweise angerechnet
Was Ihre eigenen Ansprüche be-

trifft, so ist auch für Sie ein EL-An-
spruch durchaus denkbar, da das

Erwerbseinkommen nur teilweise
angerechnet werden muss; wichtig
für die Abzüge sind für Sie neben

der Miete und den Krankenkassen-
prämien insbesondere die «Ge-

winnungskosten», d.h. z.B. die

Fahrtkosten, Kleiderauslagen
usw., die in Zusammenhang mit
Ihrer Erwerbstätigkeit zusätzlich
entstehen. Auch für Sie persönlich
ist eine Anmeldung für EL zu emp-
fehlen, damit Sie nicht allfällige
Leistungen verpassen.

Ergänzungsleistungen: Für
Guthaben gilt ein Freibetrag
von Fr. 25 000.-

Was die Verwendung Ihrer Erspar-
nisse, die sich gemäss Angaben auf

Fr. 18 000 - belaufen, anbelangt,
so wird dies bei der EL nicht be-

rücksichtigt, solange Ihr Guthaben
den Freibetrag von Fr. 25 000-
nicht übersteigt; sind diese Erspar-
nisse höher, dann wird von einem
Zehntel des Vermögens, das die

Freigrenze übersteigt, ein Vermö-

gensverbrauch ohne Anrechnung
zugelassen, während ein höherer
Verbrauch soweit ausser Betracht
fallen könnte, als dieser für Ihren
Lebensbedarf erforderlich wäre.

Keine «geheimen Konti»
Ob es in Ihrer wirtschaftlichen Si-

tuation noch sinnvoll ist, zusätzli-
che Versicherungen zu äufnen, er-

scheint mir sehr fraglich, haben

Ergänzungsleistun-
gen und Hilflosen-
entschädigung sind
Versicherungs-
leistungen!
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RATGEBER

Sie doch nach Ihren Ausführungen
nicht noch für Angehörige zu sor-

gen. Sicher haben Sie es verdient,
neben der sinnvollen Teilerwerbs-
tätigkeit den Ruhestand zu genies-
sen und sich Ihrer betagten Mutter
zu widmen. Jedenfalls muss ich
Ihnen gerade auch im Hinblick auf
allfällige EL von der Äufnung ei-
nes «geheimen Kontos» dringend
abraten. Damit könnten Sie nicht
nur in Konflikt mit der Steuerge-
setzgebung geraten, sondern sich
allenfalls auch Schwierigkeiten
bzw. Rückforderungen im Hin-
blick auf allfällige EL einhandeln,
was Sie nach Ihrem arbeitsamen
Leben sicher nicht verdienen.

Zzzsammezz/a.M'ezzri möchZc z'ch 7h-

new azzs rier Sz'chZ der AT/V sowie
der EL/o/gendes cmp/eh/ezz.-
• Es scheint mir wichtig, dass Sie

bei der Gemeinde-Ausgleichs-
kasse umgehend für sich und für
Ihre Mutter eine Anmeldung für
EL einreichen. Nur auf diese
Weise sind Sie sicher, dass keine
Ansprüche wegen unterlassener
Anmeldung verfallen.

• Es wäre mit dem Hausarzt Ihrer
Mutter zu besprechen, ob allen-
falls eine Anmeldung für HE für
Ihre Mutter erfolgen soll, wenn
sie schwer pflegebedürftig sein
sollte. Die Anmeldung müsste
bei derjenigen Ausgleichkasse
eingereicht werden, welche die
Rente Ihrer Mutter ausbezahlt;
das Anmeldeformular können
Sie allenfalls auch bei der Ge-
meinde-Ausgleichskasse bezie-
hen.

• Wenn Sie aus Ihrer Teilerwerbs-
tätigkeit noch etwas ersparen
können, ist dies sicher sinnvoll.
Uberlegen Sie sich jedoch gut,
ob es in Ihrem Interesse liegt,
zusätzliche Versicherungen ab-
zuschliessen. Auf keinen Fall
sollte dies jedoch «geheim» ge-
schehen, da die damit verbünde-
nen «Risiken» einem allfälligen
«Gewinn» keinesfalls entsprä-
chen. Rz/rioZ/Ezzo/'

RECHT

Sind AHV-berech-
tigte Eltern unter-
stützungspflichtig

Da immer mehr Mensche/z in rien
mz'ZZ/eren Jahren arbeitslos wer-
rien, interessieren mich versc/zie-
riene FragenzS'izzri Eitern rec/ztiic/z
verp/Zic/ztet, einen riO/ä/zrigen
Nachkommen _/znanzieii zzz zznZer-

stützen, wenn er arbez'tios ist zznri

kein Arbeits/osenge/ri mebr er-
häZz? /st man azzch verp/Zic/ztet,
seine eigene ADV-Rente riazzz zw

verwenrien? Unri wenn genügenri
Einkommen vor/zanrien ist (z.B.
Einkommen ans Vermögenj, wie
sie/zt es riann ans

Tatsächlich besteht eine gesetzli-
che Unterstützungspflicht unter
Verwandten. Verwandte in auf-
und absteigender Linie und Ge-
schwister sind gegenseitig ver-
pflichtet, einander zu unterstützen,
sobald sie ohne diesen Beistand in
Not geraten würden. Geschwister
können aber nur dann zur Unter-
Stützung herangezogen werden,
wenn sie sich in günstigen Verhält-
nissen befinden. Für die Bestim-
mung des Umfanges der Unterstüt-
zungspflicht gibt das Gesetz ledig-
lieh Richtlinien, so dass jeder kon-
krete Fall besonders zu prüfen ist.
Der Unterstützungspflichtige hat
die Leistung zu erbringen, die zum
Lebensunterhalt des Bedürftigen
erforderlich ist, wobei aber diese
Unterstützungsleistung den Ver-
hältnissen des Pflichtigen ange-
messen sein muss. Sollte aus-
nahmsweise eine solche Unterstüt-
zung verlangt werden, so können
die entsprechenden Ausgaben bei
der Berechnung einer allfälligen
Ergänzungsleistung berücksich-
tigt werden. Wenn aber die Eltern

in besseren finanziellen Verhält-
nissen leben, so ist es durchaus
möglich, dass sie zur Unterstüt-
zung des bedürftigen Nachkom-
mens herangezogen werden könn-
ten. Wie gesagt, es sind jeweils die
konkreten Verhältnisse zu prüfen.
Oft ist es so, dass die staatliche
Fürsorge die Bedürfnisse des un-
terstützungsberechtigten Ver-
wandten deckt und dann auf den
unterstützungspflichtigen Ver-
wandten zurückgreift.

Muss man als
AHV-Bezüger noch
Alimente bezahlen?
Unser a/tester Sohn z'sZ riS Jahre ah
zzzzri sez'Z etwa 70 Jahren geschz'e-
rien. Dabei Unterzeichnete er ez'zz

Sc/zreiben, in riem er sich ver-
p/Zz'chZeZe, seiner geschieriene«
Erazz bis an i/zr Eebensenrie A/i-
menZe zzz bezahlen. Mzzss zznser
Röhn, azzeh wenn er A77V-Bezüger
wirri, noch AZinzenZe bezahlen?
Gz'bZ es azz/grwnri ries nezzen Ehege-
seZzes eine azzriere Mög/ichkez'Z?
UnserSohn isZsez'Z einem Jahr wie-
rier verheiraZeZ, seine Erazz arbez'-
ZeZ, nzöchZe aber ihre Arbez'Z rerizz-

Zieren.

Offenbar ist die Vereinbarung Ih-
res Sohnes, wonach er sich zu le-
benslänglichen Unterhaltsbeiträ-
gen an die Ehefrau nach der Schei-
dung verpflichtete, im Rahmen des

Ehescheidungsurteils durch das
Gericht genehmigt worden. Die
Vereinbarung bildet dadurch Ge-
genstand des Urteils. Eine Herab-
Setzung oder Aufhebung der Un-
terhaltsbeiträge müsste somit, so-
fem die geschiedene Frau nicht
freiwillig zustimmt, durch eine
Änderung des Scheidungsurteils
erwirkt werden. Grundsätzlich wä-
re eine solche Urteilsänderung
möglich, sofern sich die Verhält-
nisse - durch Verschlechterung der
finanziellen Lage Ihres Sohnes
und/oder durch Verbesserung der
finanziellen Verhältnisse der ge-
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schiedenen Ehefrau - erheblich
geändert haben, wobei die Ände-

rung zum Urteilszeitpunkt nicht
bereits voraussehbar sein durfte.
Daraus folgt, dass das Erreichen
des AHV-Alters allein für sich ge-
nommen nicht genügt, da es in der
Natur der Dinge liegt, dass jemand
- wenn er nicht vorher stirbt - das

AHV-Alter erreicht. Ebensowenig
dürfte die neue Heirat einen genü-
genden Grund für eine Urteilsän-
derung bilden, da bei einem Mann,
der bei der Scheidung etwa 38 Jah-

re alt ist, eine Wiederverheiratung
durchaus im Bereich des Mögli-
chen liegt. Das neue Eherecht hat
mit Bezug auf Ihre Frage keine
wesentlichen Neuerungen ge-
bracht, ausser allenfalls, dass der
geschiedenen Ehefrau eher zuge-
mutet wird zu arbeiten.
Grundsätzlich müssten demnach
die beidseitigen finanziellen Ver-
hältnisse im Zeitpunkt der Schei-
dung, unter Berücksichtigung der
eingetretenen Teuerung, mit den
jetzigen finanziellen Verhältnissen
verglichen und geprüft werden, ob
eine erhebliche Änderung einge-
treten ist. Die allfälligen Änderun-
gen müssten dann aber einer nähe-
ren Prüfung unterzogen werden,
z.B. ob es der geschiedenen Frau
zumutbar ist, ein Einkommen zu
erzielen bzw. dieses allenfalls zu
erhöhen, oder ob die allfällige Ein-
kommensreduktion Ihres Sohnes

zwingend ist oder er nicht zumut-
barerweise mehr verdienen könn-
te. Eine Rolle spielt auch die Bei-
standspflicht der jetzigen Frau Ih-
res Sohnes. Da die Verhältnisse im
Einzelfall massgebend sind, ist es

für mich unmöglich, allgemeine
Ratschläge zu erteilen. Gegebe-
nenfalls sollte sich Ihr Sohn fach-
kundig beraten lassen.

Konkubinat

Mein Trenne? Tat mir aZ.v Da«fc/wr
meine P/Zege nne? ArheZf im Rah-
men eines hanäschnyZZZchen Testa-
mente ein Vermächtnis von
T>: 30 000.- zwgeäachf. Dies ge-
schah im Einverständnis seines
.Sohnes, weZcher im Ans/and Zeht.

Der Sohn hat das Testament ge-
gengezeichnet. Rönnte er trotzdem
das Testament an/echten?

Zunächst möchte ich auf einen
Grundsatz hinweisen, nämlich
«Wo kein Kläger ist, ist kein Rieh-
ter». Dies bedeutet, dass, wenn der
Sohn das Testament nach dem Ab-
leben des Vaters akzeptiert, es gar
keine Probleme geben würde.
Nun aber zur Rechtslage: Der
Sohn hat gegenüber dem Vater
einen Pflichtteilsanspruch im Um-
fang von 3/4 des Erbschaftsvermö-
gens. Über den restlichen Viertel
kann der Vater frei verfügen.
Sollte demnach der Betrag von
Fr. 30 000- die Grenze eines Vier-
tels des gesamten Erbschaftsver-
mögens nicht überschreiten, so
wäre ein (formgültiges) Testament
grundsätzlich nicht anfechtbar.
Hingegen ist die Gegenzeichnung
des Vermächtnisses durch den
Sohn rechtlich unbedeutend. Soll-
te sein Pflichtteil durch das Legat
verletzt sein, so könnte der Sohn
trotz Gegenzeichnung das Testa-

ment anfechten. Sollte hingegen
das Legat im Rahmen der verfüg-
baren Quote stehen, so wäre das

Testament auch dann nicht an-

fechtbar, wenn der Sohn es nicht
gegengezeichnet hätte. Damit eine

Vereinbarung zwischen Vater und
Sohn Gültigkeit erlangt, muss sie

in der Form des Erbvertrages abge-
fasst sein, d.h. öffentlich beurkun-
det, also vor einem Notar abge-
schlössen werden.
Zu prüfen ist weiter, ob das Testa-

ment nicht an einem Ungültig-
keitsgrund leidet. Das wäre z.B.
der Fall, wenn der Erblasser im

Zeitpunkt der Testamentserrich-

tung urteilsunfähig war, was in Ih-

rem Falle offensichtlich auszu-
schliessen ist. Ungültig ist aber ein

Testament auch dann, wenn die

Formvorschriften nicht eingehal-
ten worden sind. Eine letztwillige
Verfügung, die nicht vor einem

Notar erstattet wird, muss nicht nur

vollständig handschriftlich ver-
fasst und eigenhändig unterzeich-
net sein, sondern auch den Errich-

tungsort sowie Tag, Monat und

lahr der Errichtung angeben. Ihr

Freund hat es unterlassen, den Er-

richtungsort des «Vermächtnis-
ses» in der letztwilligen Verfügung
anzugeben. Deshalb ist das Testa-

ment anfechtbar, und nach meinem
Dafürhalten könnte der Sohn, da

seine Gegenzeichnung rechtlich
irrelevant ist, mit guten Erfolgs-
aussichten die Ungültigkeit gel-

tend machen.
Wenn auch der Sohn mit ziemli-
eher Sicherheit dem Willen des Va-

ters nachleben wird, so wäre doch

empfehlenswert, dass Ihr Freund

Über 700 m* Ausstellungsfläche

Alles für die Krankenpflege unter
einem Dach

Beratungs- und Verkaufszenter
für Gesundheit und Krankenpflege

SPITEXPO
BACHENBÜLACH

Beratung, Miete, Kauf, Service

Geöffnet von:
D/'ensfagmorgen b/'s Fre/fagm/ffag

Kasernenstr. 1, 8184 Bachenbülach
Telefon 01/860 74 24
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das Testament neu verfasst, mit
dem gleichen Text, aber unter An-
gäbe (beim Datum) des Errich-
tungsortes. Ebenfalls sollte Ihr
Freund im Testament seine Perso-
nahen (Name, Vorname, Geburts-

tag, Adresse) angeben. Dabei muss
das jetzige und nicht das frühere
Datum eingesetzt werden.

D/: zur. Marco ßlaggl

MEDIZIN

Alpträume
7c/z bin 79 Jahre alt unä träume in
letzter Zeit äusserst vie/, 7/afte ich
/rii/zer in normalem Rahmen 7räu-
me, so übet/allen mich äiese jetzt,
kaum bin Ich elngeschla/en. Die
(Vacht ist äann lang, ungemütliche
Alpträume kommen/ Wenn z'cb er-
wache, braucht es einige Zeit, bis
ich mich wieäer zurecht/inäe.
Aus psychologischer Sicht ist der
Traum Ausdruck der Bewältigung
und Verarbeitung von Eindrücken,
Erlebnissen, Erinnerungen und
nicht selten auch seelischen Kon-
flikten. Träumen kann also durch-
aus eine positive Funktion besit-
zen. Jeder von uns kennt aus eige-
ner Erfahrung das erlösende Ge-
fühl beim Erwachen aus einem be-
ängstigenden oder erdrückenden
Traum, die Erleichterung darüber,
dass alles nicht der Wirklichkeit
entspricht. Um so schlimmer wird
der schier nicht enden wollende
Ablauf schrecklicher Trauminhai-
te in den Alpträumen erlebt. Damit
sind nicht selten motorische Unru-
he und fehlende Orientierung beim
Erwachen verbunden, was dann
vor allem der Umgebung auffällt.
Ursache für gehäuft auftretende
Alpträume sind sicher einmal ver-
stärkte Spannungen, die nicht im-
mer bewusst wahrgenommen wer-
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den. Dann können auch medika-
mentöse Einflüsse eine Rolle spie-
len. Vielleicht lohnt es sich, einmal
Ihr Schlafmittel wegzulassen. Fra-
gen Sie aber vorher unbedingt Ih-
ren Hausarzt, der Ihnen möglicher-
weise auch eine leichte Schlafhilfe
verschreiben kann. Bei dieser Ge-
legenheit sollten Sie ihn auch auf
die erwähnten seelischen Zusam-
menhänge ansprechen, möglicher-
weise tun Sie dies lieber mit einem
Angehörigen oder guten Bekann-
ten.

Lungenembolie
7n unserer Familie ereignete sich
etwas f/nbegretyilches; Din 22j'äh-
riges Mädchen, seit Jahren eine
begeisterte Turnerin, bekam p/ätz-
/ich Mähe beim Atmen, vor aZ/em,

wenn sie Tre/jpen stieg, Ve/o /uhr
oder tarnte. Aach zweimonatiger
Behandlung beim TTausarzt unter-
suchte man sie im Spifa/ und ste/ite
eine Lungenembo/ie/est. Sie muss-
te so/orf eine ß/ufverdännung vor-
nehmen lassen, die sieben Lage

dauerte. Die behandelnden Ärzte
/andenyär die Lungenembolie kei-
ne .Erklärung.

Traurige Bekannheit hat die Lun-
genembolie vor allem im Zusam-
menhang mit Geburten und Opera-
tionen erlangt. Sie war in den An-
fängen der neuzeitlichen Chirurgie
denn auch eine der am meisten ge-
fürchteten Komplikationen mit oft
tödlichem Ausgang. Verantwort-
lieh dafür war die durch die Ope-
ration aufgezwungene Bettlägrig-
keit mit Verlangsamung der veno-
sen Blutzirkulation, die zusammen
mit den veränderten Blutgerin-
nungsverhältnissen zur Bildung
von Gerinnseln (Thrombosen) in
den Bein- und Beckenvenen führ-
te. Diese Gerinnsel gelangten dann
als sogenannte Embolien in den

Lungenkreislauf, es entstand also
eine Lungenembolie mit Atemnot
und unter Umständen Kreislauf-
kollaps.
Das von Ihnen erwähnte Ereignis
bei einer jungen, sportlichen und
bisher offenbar gesunden Frau ist
sicher aussergewöhnlich, aber

bei Zürich
Kurort mit Kultur

und Kurzweil

Pauschalpreis pro Woche Fr. 700netto
7 Tage Vollpension im Einzel- oder
Doppelzimmer mit fliessend Warm-
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Schneiden Sie diesen Coupon aus
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Ochsen
Badehotel Ochsen***

5400 Baden, Tel. 056/22 52 511
Fax 056/21 22 87

Hch bin an Ihrer Offerte interessiert. Bitte bestätigen Sie mir eine Reservation
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Adresse
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eben doch möglich. Immer wieder
erlebt man im medizinischen All-
tag Situationen, die von der erwar-
teten Norm abweichen und uns da-
mit umso mehr erschrecken. Lan-
ge nicht in jedem Falle findet man
bei der Lungenembolie die Quelle,
kann sie aber glücklicherweise
trotzdem behandeln. So müssen
wir lernen, dass wir nicht für alles
eine Erklärung finden können, die
unser Bedürfnis nach restlosem
Aufdecken der Zusammenhänge
befriedigt. Dies ist aber eigentlich
eher ein philosophisches als ein
medizinisches Problem. Ich hoffe,
dass Ihre Verwandte auf dem Wege
der Besserung ist und sich dieses
fatale Ereignis nicht mehr wieder-
holt. Dr. med. Peter FoWer

Reisen

Warum erhalte ich
den Einzelzimmer-
Zuschlag nicht
zurück?

Tc/z hatte he; Dümiü/Zer-Cairmen
et« Panscüa/a/Tangemenl geh«c/zt
anä znsätz/t'ch 90 Franken/ür et«
Finzefo'ramer hezahZt. Doch Zet'eZer

war he; metnerAnkan/l he;'«es/re;',
«nä ;ch mimte vvoh/ oder üheZ ein
nicht gerade kom/ortaWe.s' Zimmer
mit jemandem teiZen. Aach mehr-
maZigem Fek/awieren war man am
nächsten Tag bereit, mir ein Fin-
zeZzimmer zn gehen, aher irgend-
wie brachte ich es «icht übers
Herz, meine Zimmernachbar;'« in
diesem fristen Zimmer aZZeinznZas-

sen. Ausserdem war sie behindert
und /roh über meine T/iZ/e. Fo/orf
nach meiner Fücttehr habe ich
mich schrt/tZich an das Feisebüro
gewandt «nd den FinzeZzimmer-
ZtischZag znrüchverZangf. AZs ich
nach einem Monat noch heineAnt-
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wort erhaZten hatte, schrieb ich
nochmaZs. Wieder keine Feah/ion.
FchZiessZich teZe/onierte ich. Da
wnrde mir barsch mitgeteilt, ein
FinzeZzimmer sei mirja angeboten
worden, doch ich hätte abgeZehnt,
daher bonne man mir den FinzeZ-
zznwner-ZiKcWag nicht zarücber-
statten. Diese Antwort /znde ich
an/air bann ich denn da gar nichts
dagegen machen

Leider nicht, ausserdem würde es
sich wegen des geringen Betrags
nicht lohnen, rechtliche Schritte
gegen die Firma zu unternehmen.
Nur finde ich, dass dieses Reise-
büro seine Kunden nicht gerade
freundlich behandelt. Wenigstens
Briefe sollten beantwortet werden,
und auch eine kleine Reduktion
oder die Rückerstattung des Ein-
zelzimmer-Zuschlags wäre aus
Kulanzgründen am Platz gewesen.
Im Prinzip haben Sie sich richtig
verhalten: Sie haben an Ort sofort
reklamiert und dann gleich nach
der Rückkehr mit Brief den Einzel-
zimmer-Zuschlag zurückgefor-
dert. Leider hat Ihnen Ihr gutes
Herz einen Streich gespielt. Als
man Ihnen ein Einzelzimmer an-
bot, hätten Sie es annehmen müs-
sen. Eine Ablehnung wäre nur ge-
rechtfertigt gewesen, wenn das
Zimmer aus irgendeinem Grund
unzumutbar gewesen wäre.
Sehr wahrscheinlich wären Sie
besser gefahren, wenn Sie sich von
Anfang an nicht mit einer anderen
Person hätten einquartieren lassen
und auf einem Doppelzimmer zur
Alleinbenützung oder, falls das
Hotel ausgebucht war, auf einem
Einzelzimmer in einem gleichwer-
tigen Hotel beharrt hätten. Ich ver-
stehe natürlich, dass man nach ei-
ner Reise möglichst schnell ein
Zimmer beziehen will und vor sol-
chen Unannehmlichkeiten zurück-
schreckt.

Wichtig: Bei Reklamationen auf
Reisen sollte man sich immer di-
rekt an den Vertreter des Reisebü-
ros (bei Pauschalarrangements),

eventuell an das Hotel oder den

Zimmervermieter wenden. Ist kein

entsprechender Ansprechpartner
vor Ort, Beweismittel (z. B. Fotos)
sammeln oder Zeugen auftreiben,
damit man bei der Rückkehr den

Mangel belegen kann. Bei Diffe-
renzen kann oft der Ombudsmann
des Reisebüroverbandes, Walter

Schüepp (Tel. 01/252 80 18,

Mo/Di/Mi jeweils ab 10.00 Uhr)
weiterhelfen.

Man'anna GZaiisei; /;'c. im«

etc.
Reisetips, die nicht
im Ratgeber stehen

Eine heute über neunzigjährige
Freundin hat sich in den vergange-
nen Jahren für ihre fünf Enkelkin-
der etwas ganz Besonderes ausge-
dacht: Zu einem markanten Ab-
schluss (z.B. Matura, Lehrab-
schluss, 20. Geburtstag) durften
sich die Enkel eine Reise mit der

Grossmutter wünschen. Die Fami-

lie spricht heute nur noch von «En-

kel-Reisen».

Planen, eine Vorfreude
Zusammen studierten Grossmutter
und Enkelin oder Enkel Reisefüh-

rer, Prospekte, Kartenmaterial und

sonstige Bücher, um eine gute

Wahl zu treffen. Je nach Neigung
des Jugendlichen fiel die Wahl des

Reiseziels aus, oft überraschend
für die Grossmutter.
Die Enkelinnen und Enkel konnten

von der Belesenheit und den frühe-

ren Reisen der Grossmutter profi-
tieren. So wünschte sich eine En-

kelin eine Bildungsreise nach

Griechenland. Eine andere wollte

gerne einmal Rom besuchen.
Da die Grossmutter meistens
schon an diesen Orten gewesen
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war, konnte sie konkrete Vorschlä-

ge machen und den Besuch von
Sehenswürdigkeiten, Naturschön-
heiten oder Museen vorschlagen.
Allein die wochenlange Planung
bescherte den beiden manche ge-
meinsame Stunde.

Eine Bereicherung für jung
und alt

Die Reise selbst war für die Gross-
mutter bereichernd, da sie ihre En-
kelkinder von einer neuen Seite
kennenlernte und das Reiseland
auch aus einem anderen Blickwin-
kel betrachten konnte. Gleichzei-
tig entdeckten die Enkel eine
«neue» Grossmutter.
Ohne Geschwister, die sich dau-
emd einmischen und «stören»,
konnten die Teenager ihre Gross-
mutter ganz allein für sich genies-
sen. Sie waren während der Reise
Mittelpunkt, was gerade für Kin-
der aus grösseren Familien eine
Abwechslung ist. Zwischen den
beiden entwickelte sich eine gros-
se Vertrautheit und Freundschaft.
Anschliessend trugen beide ihre
Eindrücke in einem gemeinsamen
Tagebuch zusammen, für die En-
kel ein Andenken an die Grossmut-
ter, für sie selbst eine schöne Erin-
nerung beim Älterwerden.

Nicht nur für reiche Leute

Griechenland, Rom - das ist ja nur
für reiche Grosseltern, entgegnen
Sie mit Recht Es muss nicht unbe-
dingt eine Reise in ein fernes Land
sein, wichtig ist das gemeinsame
Reiseerlebnis. Und so schadet es
durchaus nichts, wenn Grosseltern
mit den Enkeln einen gewissen
Rahmen festlegen. Dieser kann
aus finanziellen, zeitlichen, aber
auch aus gesundheitlichen Grün-
den vorgegeben sein. Heranwach-
sende sind viel verständnisvoller,
als ihnen manchmal zugebilligt
wird! Wichtig ist dabei, dass ge-
meinsam anerkannte «Spielre-
geln» festgelegt werden und die
Reise in allen Details miteinander
geplant wird.

Als unsere Söhne noch im Schul-
alter waren, wollten wir ihnen ei-
nige Gebiete der Schweiz etappen-
weise, während mehrerer Sommer,
vertraut machen. Wir legten ein
tägliches Reisebudget fest, an dem
es nicht viel zu rütteln gab. Wichtig
für uns Eltern war, dass die Kinder
die Begründung kannten, weshalb
gewisse Dinge möglich und wel-
che für uns (und unser Portemon-
naie) einfach unerreichbar waren.
So sprachen wir täglich ab, was wir
uns leisten wollten oder konnten,
zugunsten oder zuungunsten eines

anderen Wunsches. Wir staunten
immer wieder, wie schnell die Kin-
der begriffen, was ein Hotelzim-
mer, ein Mittagessen, ein zusätzli-
ches Dessert oder ein Museums-
eintritt für eine vierköpfige Fami-
lie kosten.
Grosseltern und Eltern können mit
solchen Reisen einen neuen Zu-
gang zu Ihren Enkelkindern oder
Kindern finden: Gemeinsame Er-
lebnisse stärken und vertiefen die
Beziehungen zwischen alt und
jung.

Regn/a .5Yern-GVic.v.ycr

Kissen zur optimalen Druckreduzie-
rung, wasserundurchlässiger Innenbe-
zug mit Ventil, antistatisch, antibakte-
riell, schwer entflammbar, pflegeleicht,
sehr strapazierfähig. Aussenbezug mit
Reissverschluss abnehmbar.

Die durchdachte GEL-ZELL-Konstruktion verbessert die her-
kömmlichen Systeme zur Druckreduzierung. Humane Kran-
kenpflege heisst:

GEL-ZELL Sitzkissen für alle Rollstühle

Coupon für Info-Material:

fxMJr/M) rJß

Spilhusen 715
9601 Lütisburg-Station
Telefon 073-31 3444
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